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Erwägungen
E. 1
Mit Datum vom 21. Oktober 2011 reichte die Klägerin und Berufungs- beklagte (fortan Klägerin) vorliegende Klage unter Beilage der Klagebewilligung bei der Vorinstanz ein (Urk. 3/1-3). Mit Eingabe vom 23. Januar 2012 stellte der
- 3 - Beklagte und Berufungskläger (fortan Beklagter) den Antrag, es sei auf die Klage nicht einzutreten (Urk. 3/11 S. 2). In der Folge beschränkte die Vorinstanz das Verfahren mit Beschluss vom 25. Januar 2012 zunächst auf die Frage der örtli- chen Zuständigkeit (Urk. 3/12 S. 2). Nachdem die Klägerin auf Stellungnahme verzichtet hatte (Urk. 3/15), erging mit Beschluss vom 19. April 2012 vorgenannter Entscheid (Urk. 16).
E. 2
Hiergegen erhob der Beklagte am 25. Mai 2012 (gleichentags zur Post gegeben, eingegangen am 29. Mai 2012) Berufung mit eingangs erwähnten Be- gehren (Urk. 1 S. 2). Da die Berufung offensichtlich unbegründet ist, ist keine Be- rufungsantwort einzuholen (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 3.1 Grundlage der vorliegenden Streitigkeit ist ein Leasingvertrag über ei- nen ...[Automarke], welchen die Klägerin mit der C._____ GmbH abgeschlossen und für welchen der Beklagte den Schuldbeitritt erklärt hat (Urk. 5/1; Urk. 5/6). Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass es sich vorliegend nicht um einen Vertragsbei- tritt, sondern um einen Schuldbeitritt handle, so dass der Beklagte durch die im Leasingvertrag getroffene Gerichtsstandsvereinbarung nicht verpflichtet werde. Weiter ging die Vorinstanz davon aus, dass der Beklagte als einziger zeichnungs- berechtigter Gesellschafter der C._____ GmbH ein in wirtschaftlicher und rechtli- cher Sicht erkennbares eigenes Interesse am Geschäft habe, weshalb auch nicht von einer Bürgschaft auszugehen sei. Sodann erwog sie, dass bei einem Schuld- beitritt als einseitigem Schuldvertrag die charakteristische Leistung das Verspre- chen des Schuldbeitretenden, solidarisch für die Verpflichtung der Schuldnerin einzustehen, sei. Da sich der Beklagte solidarisch verpflichtet habe, für die Geld- schuld von total Fr. 177'660.– einzustehen, sei die charakteristische Leistung die Zahlung einer Geldschuld. Da die Geldschuld gemäss Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1 OR eine Bringschuld – und damit der Erfüllungsort am Wohnsitz (oder Sitz) der Gläu- bigerin – sei, sei die Zuständigkeit des angerufenen Gericht unter Hinweis auf den in … gelegenen Sitz der Klägerin gestützt auf Art. 31 ZPO gegeben (Urk. 2 S. 6).
- 4 - 3.2 Der Beklagte stimmt den Erwägungen der Vorinstanz insoweit zu, als er ebenso von einem Schuldbeitritt ausgeht und festhält, dass der ...[Automarke] nicht geschäftlichen Zwecken diene. Weiter kommt er zum Schluss, dass die Ar- gumentation der Vorinstanz in Bezug auf die Ausführungen zu Art. 31 ZPO grundsätzlich richtig sein könnten (Urk. 1 S. 2). Indes beanstandet er berufungs- weise, dass sich die Vorinstanz nicht mit dem Argument auseinandergesetzt ha- be, wonach mit vorliegender Vertragskonstruktion eine Umgehung der zwingen- den gesetzlichen Schutzbestimmungen für Konsumenten versucht worden sei. Indem die Klägerin mit der C._____ GmbH – und nicht mit dem Beklagten als Pri- vatperson direkt – den Vertrag geschlossen habe, habe sie die Schutzbestim- mungen von Art. 266k OR sowie diejenigen des Konsumkreditgesetzes umgehen wollen, welche für die Klägerin im Falle einer Kündigung erhebliche Nachteile mit sich gebracht hätten. Schliesse die Leasinggeberin mit einer GmbH das Geschäft ab, sei offensichtlich, dass der Geschäftsführer der GmbH das Leasingobjekt zu privaten Zwecken nutze. Damit handle es sich vorliegend nicht um ein Investiti- onsgüterleasing und damit um ein Gewerbeleasing, sondern um ein Konsumen- tenleasing (Urk. 1 S. 3 f. mit Verweis auf BGE 118 II 150). Entsprechend aber fin- de Art. 32 ZPO Anwendung, weshalb das angerufene Gericht nicht zuständig sei (Urk. 1 S. 2 ff.). 3.3 Gemäss Art. 317 ZPO sind neue Tatsachenbehauptungen - abgesehen von hier nicht vorliegenden Ausnahmen - im Berufungsverfahren ausgeschlossen. Im Verfahren vor Bezirksgericht begründete der Beklagte seine Unzuständigkeits- einrede ausschliesslich damit, dass er am allgemeinen Wohnsitzgerichtsstand gemäss Art. 10 ZPO einzuklagen sei (Urk. 3/11 S. 2 f.). Wenn er sich auf den be- sonderen Wohnsitzgerichtsstand in seiner Eigenschaft als Konsument (Art. 32 ZPO) hätte berufen wollen, hätte er seine Unzuständigkeitseinrede entsprechend begründen müssen. Dies unterliess er. Vielmehr macht er im vorliegenden Beru- fungsverfahren erstmals - und damit neu - geltend, dass er gemäss Art. 32 ZPO als Konsument an seinem Wohnsitz hätte eingeklagt werden müssen (Urk. 1 S. 2 ff.). Da Noven in der Berufung unzulässig sind, erweist sich die Berufung als un-
- 5 - begründet. Daran ändert insbesondere auch der Umstand nichts, dass der Kläger im erstinstanzlichen Verfahren in der summarischen Begründung zur materiellen Rechtslage ausführte, es werde zu prüfen sein, ob bei der Vertragskonstruktion im Zusammenhang mit dem ...[Automarke] eine Umgehung der zwingenden ge- setzlichen Schutzbestimmungen für Konsumenten angestrebt worden sei (Urk. 3/11 S. 3 f.). Diese Begründung bezog sich auf die materielle Rechtslage und nicht die Zuständigkeitsfrage. Überdies hat der Beklagte damit nicht behauptet, dass er als Konsument gehandelt habe. 3.4 Selbst wenn der Beklagte mit seiner neuen Darstellung, er sei als Kon- sument zwingend an seinem Wohnsitz einzuklagen, zu hören wäre, wäre die Un- zuständigkeitseinrede abzuweisen. Die Behauptung des Beklagten, er sei als Konsument einzustufen, sind sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen Ge- richtes als auch für die Begründetheit der Klage relevant. Insofern liegt eine dop- pelrelevante Tatsache vor. Solche Behauptungen werden erst im Moment der ma- teriellen Prüfung des eingeklagten Anspruchs untersucht; im Rahmen der Zustän- digkeitsprüfung sind sie unbeachtlich (zuletzt BGE 137 III 32 E. 2.3. S. 34 mit zahlreichen Hinweisen). Im vorliegenden Fall schliesst der Beklagte aus seiner angeblichen Konsumenteneigenschaft nämlich nicht nur auf den Konsumentenge- richtsstand (Art. 32 ZPO), sondern in materieller Hinsicht auch auf das Vorliegen eines Konsumgüterleasings und die Anwendbarkeit der in diesem Zusammen- hang relevanten zwingenden Schutzvorschriften (insbes. Art. 266k OR). Wenn nun im Zuständigkeitsentscheid über die Konsumenteneigenschaft entschieden würde, wäre damit auch der Entscheid in der Sache schon weitgehend präjudi- ziert. Aufgrund der Rechtsprechung zu den doppelrelevanten Tatsachen ist die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgericht Dielsdorf im Zuständigkeitsentscheid hinzunehmen. Die Frage, ob Konsumentenschutzrecht anwendbar ist, muss erst im materiellen Entscheid geprüft werden. 3.5
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